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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot im Sinne von Art. 67 AIG zum Gegenstand
haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 122 Abs. 1 AIG
i.V.m. Art. 31 ff. VGG).

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG; vgl. auch Art. 2 Abs. 4
VwVG).

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48
Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher
einzutreten (Art. 50 und 52 VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und die Unangemessenheit
gerügt werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im
Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
VwVG nicht an die Begründung der Begehren gebunden und kann eine Beschwerde auch
aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist
grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt des Entscheids (BVGE 2014/1 E. 2).

E. 3
Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige Tschechiens und damit einer Vertragspartei
des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über
die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681). Sie hat deshalb
gemäss Art 3 FZA i.V.m. Art. 1 Anhang I FZA ein Recht auf Einreise in die Schweiz und
fällt somit im Sinne von Art. 11 FZA unter das Abkommen (BGE 143 IV 97 E. 1.2.1; Urteil
des BGer 2C_270/2015 vom 6. August 2015 E. 1). Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG ist daher das
nationale Ausländerrecht - bestehend aus dem AIG und seinen Ausführungsverordnungen -
nur soweit anwendbar, als das FZA keine abweichenden Bestimmungen enthält oder die



Bestimmungen des nationalen Ausländerrechts günstiger sind.

E. 4.1
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zufolge unzureichender Begründung das
rechtliche Gehör verletzt. Insbesondere fehle eine Auseinandersetzung mit den
Voraussetzungen des FZA sowie eine Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen
Interesse und dem privaten Interesse. Diese formelle Rüge ist vorab zu beurteilen, da sie
allenfalls geeignet ist, eine Kassation der vorinstanzlichen Verfügung zu bewirken (BGE
142 II 218 E. 2.8.1).

E. 4.2
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Für das
Verwaltungsverfahren auf Bundesebene hat der Gesetzgeber diese Garantie konkretisiert.
Sie umfasst im Wesentlichen all jene Befugnisse, die einer betroffenen Person einzuräumen
sind, damit diese ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 144 II 427 E.
3.1). Dazu gehören das Recht auf Einsicht in die Akten (Art. 26-28 VwVG), der Anspruch
auf Abnahme der rechtzeitig und formrichtig angebotenen rechtserheblichen Beweismittel
(Art. 33 Abs. 1 VwVG), das Recht, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung
eingreifenden Entscheids zur Sache äussern zu können (Art. 30-31 VwVG) sowie der
Anspruch, dass die Behörde, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen
Vorbringen der Parteien würdigt (Art. 32 Abs. 1 VwVG). Die in Art. 29-33 VwVG
verankerten Rechte werden auch als «Anspruch auf rechtliches Gehör stricto sensu»
bezeichnet (vgl. etwa Urteil des BVGer F-1084/2019 vom 8. Juni 2020 E. 4.2). Schliesslich
umfasst der Anspruch auf rechtliches Gehör das Recht, einen begründeten Entscheid zu
erhalten (Art. 35 Abs. 1 VwVG).

E. 4.3
Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die verfügende Behörde die Vorbringen
des Betroffenen tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung
berücksichtigt, was sich entsprechend in der Entscheidbegründung niederschlagen muss.
Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich
auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Die Begründung
muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids
Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz
weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt
werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt.
Sofern erkennbar ist, welche Gründe zu der Entscheidung geführt haben, ist dem Recht auf
einen begründeten Entscheid Genüge getan, selbst wenn die Begründung unzutreffend ist
bzw. sich im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens als unzutreffend erweist (vgl. BGE 141 V
557 E. 3.2.1; 136 I 229 E. 5.2; 136 V 351 E. 4.2). In Bezug auf die Begründungsdichte gilt:
Je weiter der Entscheidungsspielraum, je komplexer die Sach- und Rechtslage und je
schwerwiegender der Eingriff in die Rechtsstellung der betroffenen Person ist, desto höhere
Anforderungen sind an die Begründung zu stellen (BGE 142 II 324 E. 3.6; BVGE 2017 I/4
E. 4.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 629 ff.).

E. 4.4
Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann
ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich



vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die
Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus - im Sinne
einer Heilung des Mangels - selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn
und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen
Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der
betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren
wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2).

E. 5
Was die Einreiseverbote betrifft, ist zu berücksichtigen, dass diese zu den am häufigsten
ausgesprochenen Anordnungen der schweizerischen Verwaltungspraxis zählen und das
SEM als erstinstanzliche Behörde speditiv zu entscheiden hat. An die Begründungsdichte
dürfen deshalb keine überspannten Anforderungen gestellt werden (vgl. Urteil des BVGer
F-4156/2016 vom 8. Dezember 2017 E. 3.4 m.H.), zumal es sich bei den Einreiseverboten
nicht um eine komplexe Rechtsmaterie handelt.

E. 5.1
Die Begründung der angefochtenen Verfügung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die
gesetzlichen Bestimmungen des AIG zu nennen (Art. 67 Abs. 2 Bst. a und b AIG), auf
welche sich das Einreiseverbot gegen die Beschwerdeführerin stützt, da sie mehrfach gegen
die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz verstossen sowie Sozialhilfekosten
in erheblichem Masse verursacht habe.

E. 5.2
Ferner hat die Vorinstanz Folgendes erwogen: «Die Ausländerin kann kein
Aufenthaltsrecht nach den Bestimmungen des FZA resp. seiner Protokolle begründen».
Dieses Begründungselement ist wertlos, da es sich nicht auf das durch die Vorinstanz zu
regelnde Rechtsverhältnis (Einreiseverbot) bezieht, sondern auf ein nicht zur Debatte
stehendes Aufenthaltsrecht nach FZA. Indessen scheint die Vorinstanz zu verkennen, dass
die Voraussetzungen für die Anordnung eines Einreiseverbots bei
freizügigkeitsberechtigten Personen im Vergleich zu Drittstaatsangehörigen unterschiedlich
sind (BGE 139 II 121 E. 5.3 f.; vgl. auch Urteil des BVGer C-5826/2012 vom 28. März
2013 E. 3.2.3). Vor dem Hintergrund, dass die Vorinstanz diesen - entscheidwesentlichen -
Aspekt ausser Acht gelassen bzw. nicht berücksichtigt hat, erscheint die Begründung
mangelhaft.

E. 5.3
Eine im erwähnten Sinn mangelhafte Begründung kann als unzutreffend oder als
unzureichend (lückenhaft) betrachtet werden.

E. 5.3.1
Unzutreffend und damit einer Motivsubstitution (vgl. BGE 142 V 118 E. 1.2) zugänglich ist
die Begründung, wenn die Rechtsmittelinstanz zum Schluss kommt, die Vorinstanz sei «mit
der falschen Begründung zum richtigen Resultat» gelangt. Die Rechtsmittelbehörde kann
diesen Mangel korrigieren, indem sie die im Ergebnis unzutreffende Begründung der
Vorinstanz durch eine zutreffende Begründung ersetzt. Vorliegend würde damit das
Bundesverwaltungsgericht quasi erstinstanzlich, aber gestützt auf die vorliegenden Akten
prüfen, ob in materieller Hinsicht die Voraussetzungen für ein Einreiseverbot erfüllt sind.



E. 5.3.2
Kommt die Rechtsmittelbehörde zum Schluss, dass die Begründung lückenhaft und damit
unzureichend ist, liegt - im Unterschied zur Konstellation der unzutreffenden Begründung
(vgl. den bereits zitierten BGE 141 V 557 E. 3.2.1) eine Verletzung der Begründungspflicht
vor. Diesfalls kann die Rechtsmittelbehörde, sofern sie in Bezug auf die streitige Frage über
die gleiche Kognition verfügt wie die Vorinstanz, den Mangel heilen, indem sie der
Vorinstanz Gelegenheit gibt, im Rechtsmittelverfahren eine Begründung nachzuschieben,
zu der sich die rechtsuchende Partei replikweise äussern kann (vgl. E. 4.4 hiervor).

E. 5.4
Der Übergang zwischen unzutreffender und unzureichender Begründung ist fliessend, was
sich hier exemplarisch zeigt. Zu beachten ist immerhin, dass es nicht die Aufgabe einer
Rechtsmittelbehörde ist, grundlegende rechtliche Aspekte einer Streitigkeit zu erörtern,
welche die Vorinstanz übersehen hat. Vielmehr muss ein Entscheid so begründet sein, dass
die Rechtsmittelbehörde ihre Kontrolle (auch) hinsichtlich der angewendeten Rechtsnormen
ausüben kann (vgl. BGE 139 V 496 E. 5.1). Von einer Verwaltungsbehörde darf und muss
erwartet werden, dass sie die einschlägigen Rechtsgrundlagen für die Bearbeitung ihrer
Fälle heranzieht. Mit Blick auf das Gesagte und die Tendenz des Bundesgerichts, welche im
Urteil 2C_1020/2019 vom 31. März 2020 E. 3.4 deutlich zum Ausdruck kommt, ist hier
eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz der Heilung durch Motivsubstitution
vorzuziehen, zumal jene im vorliegenden Rechtsgebiet über ein sehr weites Ermessen
verfügt (vgl. Urteil F-5360/2019 / F-5363/2019 vom 26. Mai 2020 E. 8.2 [betreffend
fedpol]).

E. 5.5
Schliesslich geht aus der Begründung der angefochtenen Verfügung nicht hervor, ob und
gegebenenfalls inwieweit eine Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an
der Fernhaltemassnahme und den geltend gemachten privaten Interessen der
Beschwerdeführerin vorgenommen wurde. Zwar erwähnt die Vorinstanz in ihrer
Vernehmlassung vom 4. Juni 2020 die privaten Interessen der Beschwerdeführerin an
Einreisen in die Schweiz und geht, indem sie an ihrer Verfügung festhält, offensichtlich von
einem überwiegenden öffentlichen Interesse an ihrer Fernhaltung aus. Würde man diesen
Punkt isoliert betrachten, könnte die Gehörsverletzung als geheilt gelten (vgl. E. 5.3.2
hiervor). Indessen taugt diese Interessenabwägung insofern nichts, als die von der
Vorinstanz genannten öffentlichen Interessen nicht auf die einschlägigen Bestimmungen
des FZA bzw. dessen Anhang I Bezug nehmen. Auf die Voraussetzungen für die
Anordnung eines Einreiseverbots bei freizügigkeitsberechtigten Personen geht die
Vorinstanz in ihrer dreiseitigen Stellungnahme mit keinem Wort ein, obwohl sie durch die
Erwägungen im Urteil des Bundesgerichts 2C_1020/2019 vom 31. März 2020 (insbes. E.
3.4.5) hätte wissen müssen, dass es sich dabei um einen entscheidwesentlichen Punkt
handelt. In der Frage, welche öffentlichen Interessen zur Beschränkung von Einreisen
zulässigerweise herangezogen werden dürfen, liegt die wichtigste Unterscheidung bei der
Behandlung von EU-Bürgerinnen und -bürgern einerseits und Drittstaatsangehörigen
andererseits. Indem die Vorinstanz die öffentlichen Interessen an der streitigen Massnahme
nicht unter diesem Aspekt gewürdigt hat, hat sie ihre Begründungspflicht verletzt. Da dieser
Mangel auch im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens nicht geheilt wurde und das
Bundesverwaltungsgericht aus den genannten Gründen (vgl. E. 5.4 hiervor) von einer
Motivsubstitution absieht, ist die angefochtene Verfügung infolge Verletzung des



Anspruchs auf rechtliches Gehör aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. auch Urteile des BVGer F-4567/2947/2020 vom 10.
September 2020 E. 4.4; F-5360/2019 / F-5363/2019 vom 26. Mai 2020 E. 8.2).

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt
(Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Die Verfügung vom 21. Oktober
2019 ist aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 7
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
und 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist für die ihr durch die anwaltliche Vertretung
erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in
gerichtlich festzusetzender Höhe zuzusprechen (Art 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 ff des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Mangels Kostennote ist die Höhe der
Parteientschädigung aufgrund der Akten festzulegen. Mit Blick auf den aktenkundigen
Aufwand und die Komplexität des Falles sowie in Anwendung der gesetzlichen
Bemessungskriterien von Art. 8 ff. VGKE erscheint eine Parteientschädigung von Fr.
2'000.- als angemessen. Darin ist der Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1
Bst. c VGKE eingeschlossen. Da mit der Ausrichtung einer Parteientschädigung die
Auslagen der Beschwerdeführerin gedeckt sind, ist kein zusätzliches Honorar für den am 5.
Mai 2020 amtlich eingesetzten Anwalt zu entrichten (vgl. Urteil des BVGer C-5331/2009
vom 3. August 2012 E. 6 m.H.).
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